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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO); 

Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 BayBO 

 

Stadt:  Plattling 

Gemarkung:  Plattling 

Fl.Nrn.: 2463, 2468, 2468/1, 2464/1 

Bauvorhaben:  Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters (Gebäude A), eines Lebensmitteldis-

counters (Gebäude D), eines Fachmarktes für Heimtier- und Zooartikel (Gebäude 

B), eines Fachmarktgebäudes (Gebäude C), einer Schallschutzwand sowie einer 

Parkplatzanlage 

Bauherr:  P2 FMZ GmbH & Co. KG, vertreten durch Herrn Herbert Blaschke 

 

Das Landratsamt Deggendorf erlässt folgenden 

 

Bescheid: 

 

Für das oben bezeichnete Bauvorhaben wird die Baugenehmigung erteilt. Der Genehmigung liegen 

die mit Genehmigungsvermerk vom 01.04.2026 versehenen Zeichnungen und Beschreibungen zu-

grunde. 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem  

 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-

Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-

bung eine Verfahrensgebühr fällig, sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt. 

 

Nach § 212a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl 

I. S. 2414) hat die Anfechtungsklage eines Dritten keine aufschiebende Wirkung. 

 

Die Monatsfrist wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 

dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

 

Die Verfahrensakten mit den genehmigten Plänen können beim Landratsamt Deggendorf, 

Bauamt, Graflinger Straße 81, 94469 Deggendorf, zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. 

 

Deggendorf, 01.04.2026 

Landratsamt Deggendorf 

gez. 

Bischoff 

Regierungsdirektorin 
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BEKANNTMACHUNG DER 

HAUSHALTSSATZUNG DES SCHULVERBANDS 

-MITTELSCHULE OSTERHOFEN- 

LANDKREIS DEGGENDORF 

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026 

 
 

Auf Grund von Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 des 

Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung 

(GO) erlässt der Schulverband Mittelschule Osterhofen folgende Haushaltssatzung: 

 

I. 

 
§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 

im VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 642.600,00 € 

und    

im VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 52.700,00 € 

ab.    

 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

§ 4 

I. Schulverbandsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 537.300,00 € festgesetzt und nach der 

Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 
 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 

01. Oktober 2025 auf 229 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.346,2882 € festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-

sprucht. 

 

 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

 

§ 7 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 

 

 
II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

 
III. 

 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 

Haushaltssatzung in der Stadtverwaltung Osterhofen, Kämmerei (ZiNr. 1.04), Stadtplatz 13, 94486 

Osterhofen, während der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich  zur Einsichtnahme auf  (Art. 9 Abs. 

1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 

BayKommV). 

 

 

Osterhofen, den 15.04.2026 

 

 

SCHULVERBAND MITTELSCHULE OSTERHOFEN 

 

 

 
 

gez. 

Thomas Etschmann 

Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Wallerfing 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. 

GO erlässt der Schulverband Mittelschule Wallerfing folgende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß 

Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V. mit Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG und  

§ 25 Abs. 2 der Geschäftsordnung bekannt gemacht wird: 

 

 

I. 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt  

im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                 384.354,00 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                   25.000,00 € 

ab. 

 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht          vorgese-

hen. 

 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

§ 4 

 

Schulverbandsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf   281.056,00 € festgesetzt 

und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl  

nach dem Stand vom 01. Oktober 2025 auf 107 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.626,69 € festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 

 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-

sprucht. 

 

 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

 

II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 

 

III. 

 

 

 

Die Haushaltssatzung liegt samt ihren Anlagen bis zur nächsten Bekanntmachung einer Haushaltssat-

zung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring, Niederpöring 23, 94562 

Oberpöring während der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme bereit (Art. 9 Abs. 

1 Satz 2 BaySchFG, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, § 4 

BayKommV). 

 

 

 

 

Niederpöring, den 20.04.2026 

 

Schulverband Mittelschule Wallerfing 

 

gez. 

 

Eigner 

Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung des Schulverbandes Grundschule  

Oberpöring-Wallerfing 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. 

GO erlässt der Schulverband Grundschule Oberpöring-Wallerfing folgende Haushaltssatzung, die 

hiermit gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V. mit Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG und § 25 Abs. 

2 der Geschäftsordnung bekannt gemacht wird: 

 

 

I. 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt  

im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                 195.694,00 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                   79.500,00 € 

ab. 

 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht          vorgese-

hen. 

 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

§ 4 

 

Schulverbandsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 71.694,00 € festgesetzt und 

nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl  

nach dem Stand vom 01. Oktober 2025 auf 78 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 919,15 € festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 

 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-

sprucht. 

 

 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

 

II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung liegt samt ihren Anlagen bis zur nächsten Bekanntmachung einer Haushaltssat-

zung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring, Niederpöring 23, 94562 

Oberpöring während der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme bereit (Art. 9 Abs. 

1 Satz 2 BaySchFG, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, § 4 

BayKommV). 

 

 

 

Niederpöring, den 20.04.2026 

 

Schulverband Grundschule Oberpöring-Wallerfing 

 

gez. 

 

Stoiber 

Schulverbandsvorsitzender 
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30-0831 jbö-fr 

 

MANÖVERMELDUNG 
 

Name der Übung 

ROAD TO ORANGE ROAD II - Truppenübung in Kompaniestärke 

 

Zeit: 

13.04.2026 / 08:00 Uhr bis 15.04.2026 / 14:00 Uhr  
 

Übungsraum: 

Ldkr: STRAUBING, CHAM, STRAUBING-BOGEN 

Die Übung findet im freien Gelände und in Kasernen, auf StOÜbPI/TrÜbPI aber überwiegend in Ka-

sernen auf StOÜbPI/TrÜbPI statt. 

 

Schwerpunkte der Übung: 

Die Übungsteilnehmer bewegen sich im Rahmen einer Patrouille mit Kfz und zu Fuß 

 

Einzelheiten zur Übung: 

 

Raum/Ort/Koordinaten: 

 

Gesamtstärke der Truppe:  

80 Soldaten, 35 Fahrzeuge, 35 Radfahrzeuge 

 1 davon MLC 24 und höher 

 

Voraussichtliche sonstige Ballungsräume: 

StOÜbungsplätze METTING und BOGEN 1 

Erkundung Marschstrecken in Trp Stärke in bewaldeten Gebieten im Bereich Donauübergänge bei 

BOGEN und STRAUBING 

Einrichten Kriegsgefangenensammelstelle in Gäubodenkaserne und Wasserübungsplatz BOGEN 

 

Großraum- und Schwerlasttransport: 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Luftfahrzeuge (ggf. Vermerk über LFZ und andere Nationen: 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Boote, Fähren, Brücken: 

 

Übungsform mit Kurzcharakteristik: 

Die Feldjägerkompanie unterstützt im Rahmen LV/BV die vstk PzBrig 12 und stellt militärpolizeiliche 

Unterstützung sicher 

Die FJgKr erkunden im Bereich der Donau gewässernahe Verfügungsräume und richten dazu GefStd 

ein. 

Die FJgKr erkunden im ÜbRaum Möglichkeiten zur Einrichtung Kriegsgefangenensammelpunkte 

(Ausdehnung 100m x 150m) 

Die FJgKr erkunden Marschstraßen/routen und schildern diese aus. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 

liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die Straf-

barkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 

 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-

handlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswid-

rigkeit geahndet werden. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie die 

Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

 

– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländischen Streit-

kräfte nähere Auskünfte erteilt. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-

übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu ver-

ständigen. 

 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Deggen-

dorf unverzüglich mitzuteilen. 
 

 

 

Deggendorf, den 27.03.2026 

LANDRATSAMT 

 

gez. 

 

Peterle 

Ltd. Regierungsdirektor  
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30-0831 jbö-fr 

 

MANÖVERMELDUNG 
 
 

Name der Übung 

EAGLE EYE, Flugphase LUNA, Schwerpunkt Flugdienst 

 

Zeit: 

04.05.2026 bis 13.05.2026 
 

Übungsraum: 

Landratsamt Freyung-Grafenau, Stadt Passau, Landratsamt Passau, Landratsamt Deggendorf, Landrat-

samt Regen, Landratsamt Straubing-Bogen, Stadt Straubing, Landratsamt Cham, Landratsamt Regens-

burg, Stadt Regensburg 

 

Die Übung findet im freien Gelände und in Kasernen, auf StOÜbPI/TrÜbPI statt. 

 

Schwerpunkte der Übung: 

 

Einzelheiten zur Übung: 

 

Raum/Ort/Koordinaten: 

 

Gesamtstärke der Truppe:  

25 Soldaten, 8 Fahrzeuge, 8 Radfahrzeuge, 1 davon MLC 24 und höher  

 

Voraussichtliche sonstige Ballungsräume: 

33U UQ 85080 12530 Raum GRAFENAU 

33U UQ 61780 01870 Raum IGGENSBACH 

33U UP 92220 88680 Raum BÜCHLBERG 

33U VP 06180 91790 Raum SONNEN 

33U UQ 68700 10300 Raum SCHÖFWEG 

 

Großraum- und Schwerlasttransport: 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Luftfahrzeuge (ggf. Vermerk über LFZ und andere Nationen: 

1 LUNA  

3 hüUAS UIFz Kat IIb 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Boote, Fähren, Brücken: 

 

Übungsform mit Kurzcharakteristik: 

 

Hinweis: Im Zuge der Auftragserfüllung durch die eingesetzten Kräfte kommt es zu KEINER Behinde-

rung des öffentlichen Verkehrs, Gleisanlagen, Staudämme und ähnliche kritische Zivile Infrastruktur 

werden nicht befahren.  
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Durch den Einsatz von Subsystemen Fluggerät LUNU / hü AUS Seite 8 kommt es zu keiner Behinde-

rung / Einschränkung des zivilen Straßen-/Luftverkehrs. Alle Anforderungen werden bei den zuständi-

gen Behörden beantragt, Außenlandungen werden, wenn notwendig mit den Grundstückseigentümern 

abgestimmt. Die Nutzung ziviler Infrastruktur wird Grundsätzlich über einen Nutzungsvertrag mit dem 

zuständigen BwDLZ abgestimmt.  

Während allen Phasen befindet sich stets Leitungspersonal/ Schiedsrichterpersonal in unmittelbarer 

Nähe zu eingesetzten Kräften. Die sanitätsdienstliche Unterstützung wird durch eigene Teile Sicherge-

stellt, bei schwerwiegenden Verletzungen wird auf den Zivilen Rettungsdienst zurückgegriffen. Die 

Führungsfähigkeit der Übungstruppe und des Leitungspersonals wird über militärische und zivile Füh-

rungsmittel zu jederzeit sichergestellt. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 

liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die Straf-

barkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 

 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-

handlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswid-

rigkeit geahndet werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie die 

Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländischen Streit-

kräfte nähere Auskünfte erteilt. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-

übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu ver-

ständigen. 

 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt  

Deggendorf unverzüglich mitzuteilen. 
 

 

 

Deggendorf, den 08. April 2026 

LANDRATSAMT 

 

gez. 

 

Dr. Becker 

Reg.-Direktorin 
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Sparkasse Deggendorf 

 

 

 

 

 

Aufgebotsverfahren 
 

 

 

 

 

Die Sparkassenbücher 

 

Nr. 3782997278 

Nr. 3783012572 

Nr. 3783044708 

Nr. 3783618097 

 

 

 

ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf sind in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB werden die 

Sparkassenbücher hiermit aufgeboten und die Inhaber aufgefordert, binnen einer Frist von 3 Monaten 

ihre Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden.  

Wenn innerhalb dieser Zeit keine Rechte angemeldet werden, werden die Sparkassenbücher für kraft-

los erklärt. 

 

 

 

Deggendorf, 02.04.2026; 13.04.2026; 13.04.2026; 27.04.2026 

 

 

gez.  

 

 

Sparkasse Deggendorf 
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Kraftloserklärung 

 
 
 

 

 

Das Sparkassenbuch 

 

 

Nr. 3783057684 

 

 

ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf wird gemäß Art. 39 AGBGB für kraftlos erklärt. 

 

 

 

 

 

Deggendorf, 20.04.2026 

 

 

 

 

gez.  

 

 

Sparkasse Deggendorf 

 

 
 

 


